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RS OGH 1961/5/17 1Ob235/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.05.1961

Norm

ABGB §970a

Rechtssatz

Der in einer Badeordnung verwendete Begri2 "Wertsachen" ist dem gesetzlichen Ausdruck "Kostbarkeiten"

gleichzuhalten. Eine Schweizer Markenuhr mit Stahlgehäuse um den Preis von achthundert Schilling ist keine

Kostbarkeit.
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